
Kids in die Clubs -  Antrag auf Förderung 
(Stand: 04/2024) 

Bremer Sportjugend im LSB Bremen e.V. * Hutfilterstr. 16 - 18 * 28195 Bremen 

Tel. 0421-7928719 * E-Mail: info@bremer-sportjugend.de 

 

Kurzanleitung zur Antragstellung 
1. Schritt: Angaben I) ausfüllen 
2. Schritt: Angaben II) vom Verein einholen und bestätigen lassen 
3. Schritt: Angaben III) auf der Rückseite ausfüllen und Belege beilegen 
4. Schritt: Erklärung IV) unterschreiben und inkl. aller Belege an die BSJ mailen / schicken 
5. Schritt: BSJ prüft Antrag, Verein und Antragsteller*in werden per Mail (BCC) informiert 
 

I) Angaben zum förderfähigen Kind und zum/zur Antragsteller*in  

Bitte ankreuzen:  Bitte ankreuzen: 

 Erstantrag    6-Monats-Förderung / Förderzeitraum:       

 Folgeantrag    12-Monats-Förderung / Förderzeitraum:        

Bitte beachten, dass nur ein volles Jahr bzw. ein halbes Jahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

gefördert werden kann. Eine anteilige Förderung, z. B. für vier Monate, ist nicht möglich. Spätester 

Antragszeitpunkt ist somit ein Alter von 17,5 Jahren: 

Vor- und Nachname des Kindes:               

Geburtsdatum:            

Vor- und Nachname Antragssteller*in:           

(Erziehungsberechtigte, ggf. Vollmacht nachweisen) 

Mailadresse (Pflicht!):           

Straße, PLZ, Ort:           

II) Angaben zum Verein 

Vereinsname / Sportart:           /          

Ansprechperson für „Kids in die Clubs“ im Verein:          

Email-Adresse (Pflicht!):          

Mittelabruf 

Die o.a. Person hat einen Mitgliedsantrag gestellt. Im Falle einer Kostenübernahme des Mitgliedsbei-

trages i.H.v. 15,- € / Monat durch das Förderprogramm „Kids in die Clubs“ wird hiermit der Mittelabruf 

auf nachstehendes Konto getätigt.  

IBAN:            

 

 

             

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift des Vereins 



Kids in die Clubs -  Antrag auf Förderung 
(Stand: 04/2024) 

Bremer Sportjugend im LSB Bremen e.V. * Hutfilterstr. 16 - 18 * 28195 Bremen 

Tel. 0421-7928719 * E-Mail: info@bremer-sportjugend.de 

 

III) Einkommen 

 Sozialhilfe    Hartz IV     Öffentliche Erziehung  

Belege beilegen, damit entfällt nachstehende Prüfung! 

Einkommensprüfung (Belege beilegen!): 

Nettoeinkommen des Haushaltsvorstandes    €       

Nettoeinkommen Ehepartner*in / Lebenspartner*in   €       

Kindergeld        €       

Erziehungsbeihilfen / Beihilfen (Bafög…)    €       

Wohngeld / Pflegegeld       €       

Einnahmen aus Vermietung / Verpachtung    €       

Arbeitslosengeld / Rente / Rentenzuschüsse    €       

Unterhaltsleistungen        €       

13./14. Monatsgehalt       €       

Anzahl im Haushalt lebender, minderjähriger Personen:       

= Gesamt-Nettoeinkommen      €       

Aufwendungen  

Zahlungen aufgrund gesetzl. Zahlungsverpflichtung (Unterhalt)  €       

./. 10 % Aufwendungen       €       

= Bereinigtes Familien-Nettoeinkommen              €       

Bitte beachten:  

Zur Prüfung müssen alle relevanten Unterlagen (in Kopie) eingereicht werden!  

Ansonsten wird eine Förderung nicht genehmigt (bei Fragen telefonisch melden). 

IV) Erklärung 

Ich/wir erkläre/n hiermit, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Wir wurden darauf 

hingewiesen, dass bei falschen Angaben der Zuschuss an die BSJ zurückzuzahlen ist. 

Bremen / Bremerhaven 

 

 

__________________  _______________________________________ 

Datum    Unterschrift Antragsteller/in 


